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4. KRIEG U D KRIEGSFI A ZIERUNG BIS ZUM OKTOBER 1806 

Di e Einkomm e r s t e 11 er 

Bcyme an Stein Charlottenburg, 20. September 1806 
Geh. S tuntirnrrhi v Tlerlin. 11 cp . 151. a. 'f;t. XXI. N r. 74. Vol. 11 

Betr. ei11ige 11achtriigliche Forclerrwge11 fii.r die Mobilmacl11111g u11d Verpflcg1111g der 
Am1Pe. Gute Tll'ii11sche fiir S tein. „ Die Vorsehung sch enke Ew. Jf ochfreyh. Exeel
Jenz hald Ihre GesundheiL wied er und erhalte Sie <lern K önige und dem Va Ler
lande, zumal in dem jeLzigcn höchs t eriLischen Momente, wo ein Mann von Ihren 
Talenten und Ihr~r Chnrnct•' r SUirke ein besonderes Gesch enk des Himmels ist." 

Beyme an Stein Charlottenburg, 20. September 1806 
Geh. Stn11t 11nrC'hiv Ilt•rli n. 11.cp. 15 1. n. Tit. XXI. N r. 74. Vol. 1J 

Bedauern des Königs u11cl Bcymcs selbst, dass jie S tci11 vor clem Abga11g iru Feld 
nicht mehr sel1 P11 lrö1111e11 . Bittet 11111 S teins Vrrtra 11 P11. 11r11orstehe11des Ulti111at11.m an 
Frankreich. 

So lieb Sr. Maj. dem Könige es auch gewesen seyn würde, Ew. Hochfrcyh. 
Excellcnz Ideen und Vorschläge über die „Behufs des gegenwärtigen 
Krieges zu benutzenden aus erordentlichen Hülfsmittel" noch vor der Ab
reise zu vernehmen 1); so gern st ehen doch Allerhöchstdie elben davon ab, 
da Sie vernehmen , dass Ew. Hochfrcyh. Excellenz von heftigen podagrischcn 
Schmerzen danieder geworfen sind. Ich bedaure es aber unendlich, dass 
ein solcher Unbill mich des Glücks beraubt, Hochdenselben vor der 
Abreise mich persönlich empfehlen zu können. Auf einen blossen Brief 
also eingeschränkt, bitte Ew. Hochfreyh. Excellcnz ich unterthänig, 
mir auch abwesend Ihre Gnade und Vertrauen zu schenken. Ueber unser 
Verhältniss gegen Frankreich habe Hochdenselben ich nur so viel zu 
eröffnen , dass sogleich der König bcy der Armee angekommen seyn 
wird , das Ultimatum iiach Paris abgehen soll 2). Dies best eht in dem 
dreyfachen Verlangen 
1. dass Frankreich alle seine Truppen aus Deutschland ziehe, 
2. dass da selbe Preussen die Einrichtung des Norddeutschen Verhält
nisses ohne alle Einmischung Frankreichs oder einer anderen fremden 
Macht überlasse, 

1 ) Der König ging am 23. September znr Armee ab. 
') Das Ultimatum erging am 26. September mit Frist bis zum ß. Oktober. Von dem 3. der 
von Beyme erwähnten Punkte is t darin nicht die R ede, dagegen wir<l Riickgnbe von 
Essen . Werden und Ellen, die Mnrnt besetzt hielt, gefordert. 
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3. dass Frankreich einen Congress zu Unterhandlung emes allgemeinen 
Friedens in Europa auf solche Grundsätze annehme, die einen solchen 
Frieden auf eine lange Zukunft dauerhaft begründen können. 
H ierüber soll binnen einer zu bestimmenden Frist eine kathegorischc 
Erklärung gefordert werden, sodass, ·wenn sie nicht oder nicht genügend 
erfolgt, Preusscn es als eine Kriegs Erklärung ansieht. 
Was unser Verhältniss mit Schweden betrift, so sehen wir die Differenzen 
mit dieser Macht als ajournirt au. Der König von Schweden hat es ab
gelehnt, gegen Frankreich zu koopcriren. Mit England wird über Geld 
Mittel unterhandelt werden. 
Endlich habe ich die Ehre, in der Anlage die bcyden Akten Stücke über die 
in Süd- und Ncuostpreussen einzuführende Accisc Verfassung unter
thänigst zurückzugeben . 

Immediat-Bericht Stein s Berlin, 22. September 1806 
Cch. Suntsnrchiv Bu lin . fl<'p. 151 n. Tit. XXI. Nr. 74. Vol. II. - Ausfertigung:. Rcp. 39. 7 C. - N nch c.Jcr Aw1-
f crt igung 

Berecl11m11g der vorha11de11en l\fittel zur B estrcitu.11g der Kricgslrosteri (Gctreidebestä11de, 
disponible Gcldbestä11cle, Tresorschcine, A11leihcn) und ihrer S teigerrmgsfiihiglccit. 

In dem einliegenden Memoire habe ich die Beschaffenheit dor Hiüfsmittel 
welche zur Führung eines Krieges im Anfange August zu Gebote standen, 
sowie auch die gegenwärtige Lage der Haupt Feld Krieges Kasse dar
gelegt, und ich stelle allerunterthänigst anheim: 
ob Ew. König!. Majestät meine ad II und III zur Verstärkung der Fonds 
der Haupt Feld Krieges Kasse gemachten Anträge zu genehmigen, und 
dem gcmäss das Nöthigc zu verfügen geruhen wollen. 
Denk sc hrift. 
Die Hilfsmittel , welche dem Staat bey einem bevorst ehenden Kriege 
zu Gebote stehen, sind : 
1. die Getreide Bestände, 
2. die haaren Geld Vorräte, 
3. die Tresor Scheine, 
4. die aus den eröffnet en Anleihen aufgekommenen und zu erwartenden 
Summen, 
5. die neu einzuführenden Auflagen . 
Ueber die Beschaffenheit dieser Hülfsmittel im Anfange August und über 
ihre Anwendung ist folgendes zu b emerken. 
1. Getr eide Be s t ä nd e. 
a) In den Krieges Magazinen 
1. unter der V crwaltung des Militair Departement s befinden sich 44 506 
Wispel, 
2. unter der Verwaltung des Staats Minist ers Frh. v. Sehroetter befinden 
sich 9613 Wispel. 

1 ) Vgl. d11zu die Notizen H11rdenhergs vom 27. September 1806. 
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b) An Hussisch em Roggen sind für die aus der Dispositions K asse h erge
geben en Gelder gek <luf-t worden circa 11 998 Last en. 
Hiervon sind circa 2260 Last en wieder v erkauf-t worden , und der Rest 
von 9738 Last en oder 29 214 Wispel ist theils in den .Prcussischen 
Städten angekommen , theils dahin disponiert. 
c) Die Bestände der unter der Verwaltung des Staat s Minist ers v . Angern 
b efindlichen Magazine von den Landeslieferungen sind nicht bekannt. 
In Ahsicht dieser Natural Bestände dürfte es nöthig scyn: 
·a) von den Minist ern Frh. v . Schroetter und v. Angern einen Bericht über 
den Zustand der Russischen Roggen Ankaufs Geschäfte zu erfordern; 
b) b eyden Minist ern die zu beschleunigende H crbcyschaffung und An
schaffung dieser Vorräte zur Pflicht zu mach en ; 
c) von dem Minist er von Angern eine Nachweisung von den Beständen 
der Landeslieferungen zu erfordern. 
II. Di e di s ponible n G e ldb es tänd e. 
Sie b efinden sich , 
l. bey den Krieges Maga zin K assen 
a) unter der Verwaltung des Militair D epartements, 
welch e h ctragcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 002 595 
b) unter der Verwaltuug des Minist ers Frh. v. Schroctter , 
welche b etragen . . . . . . . . . . . . . . . 1 289 702 

summa 2 289 297 rth. 

2. h cy der Haupt F eld Krieges Kasse, welch e betragen 

3. bey dem Tresor 

allhier 
in Schlesien 

3 500 00 rth. 

4. bey der Dispositions Kasse, welch e betragen 

2 994 000 rth. 

1 775 570 -
529 000 -

2 304 570 rtl1. 

und wozu noch die aus der Silherlieferung theils vorhandenen , theils bis 
1. April 1807 fälligen 

2 329 000 rth. 

kommen. 
Die ad 1 aufgeführten h aaren Geldbestände bey den Krieges Magazin 
Kassen werden ihre Bestimmung 
zur Anfüllung der Krieges Magazine b ehalten , 
und dieser Bestimmung gemäss angewendet werden müssen . 
In Gefolge dessen werden daher die Best ände von 
Hussischem Roggen , zu deren Ankauf die Dispositions K asse die Gelder 
h ergegeb en hat, den Kriegei; Magazinen zu überweisen seyn , und die 
Magazin Kassen werden für die überwiesenen Quanta den etatsm ässigen 

8 
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Prei mit 24 rth. pro Wispel an die Haupt Feld Krieges Kasse zu be
zahlrn haben. 
III. Tr eso r sc h e in e. 
Von den für R echnung des Trc or fabricirten Tresorscheinen sind zur 
Emission bestimmt und abgeliefert, 
1. an die Haupt Banquc 1 000 000 
2. an die Haupt Feld Krieges Kasse 4 000 000. 
Von diesen 5 Millionen Trcsorscheincn sind noch im Bestande 
bey der Haupt Banque und deren Realisations Comtoirs 1. Oll 700 -
bey der Haupt F eld Krieges Kasse . . . . . . . 2 334 380 -

Sa. 3 34·6 080 rth. 

Die Banquc kann ihren Bestand an Tresorscheinen an die Haupt Feld 
Krieges Kasse abliefern. 
IV. Die durch die Seehandlungs Societaet negotiirten AnJeihrn habf'n 
bis jetzt ertragen circa 

1 800 000 rth. 
Diese Gelder werden an den Tre. or abgeliefert, und es sind davon zum 
Rcalisationsfond der Trcsorscheine der Haupt Banque angewiesen 

2 000 000 rth. , 
worauf die Seehandlung bis jetzt an die Haupt Banqur. für R echnung 
des Tresors bezahlt hat circa 

1 600 000 rth., 

Ob die Anleihen noch mehr als die obigen 1800000 rth. aufbringen werden, 
lässt sich nicht bestimme11, da das Geschäft gegenwärtig stockt und sich 
erst von den günstigen Ereignissen des Krieges ein fern erer Fortgang er
warten lässt. 
Nach der von dem General v. Geusau gegebenen Iachwcisung sind im 
Laufe des Monats August an die Haupt Feld Kriege. Kasse aus den Be
ständen des Tresors und der Dispositions Kasse 5 000 000 gezahlt wordr n , 
und der Bestand der Haupt Feld Krieges Kasse belief sich Ulto August auf 

8 196 264 rth„ 
worin die oben erwühntcn 2 334. 380 rth . Tresorseheine mit begriffen sind . 
Von diesem Bestande der Haupt Feld Krieges Kasse waren best immt 
a) zu den rückständigen Mobilmachungsgeldern . . . . . 600 000 
h) zu den noch r ücksHindigcn Landeslieferungen bis Ultimo 

J auuar . . . . . . . . . . . 1 000 00 0 
e} zu den Feldzuschü ·sen auf 8 Monate . . . . . . . . 4 000 000 

5 600 000 
und der Rest von 

2 596 264 rth. 
zu den unvorhergesehenen Ausgaben während der Campagne. 
Man wird aber mit Auszahlung der Mobilmaehungsgelder und clrr Landes
lieferungen möglich t suchen mii sen , Zeit zu gewinnen. 
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Nach den oben sub II et III gemachten Anträgen würde die Haupt Feld 
Krieges Kasse noch eine VersHirkung erhalten können . 
a) aus den Krieges Magazin Kassen , für das zu diesen Maga

zinen zu liefernde Russische Getreide, welches von 9738 
Lasten oder 29 214 Wispel zu dem Magazinpreise von 
24 rth . beträgt. . . . . . . . . . . . . 701 136 

b) von der Banque die Tresorscbeinbestände mit . . . . 1 000 000 

1 701 036 rth. 
Wegen weiterer Hiilfsmittel b ehalte ich mir ein näheres Memoire bevor. 

Votum Steins über die Entwerfung einer Geschäftsinstruktion während 
der Abwesenheit des Königs [Berlin] , 1. September [1806] 
C<'h. St nntsnrchiY ßf'l'liu. llcp. 89. 134 A. 

Gesc11iiftsvertcilung während des F eldzugs. 

Die Geschäfte, die zur unmittelbaren Entscheidung Seiner Königlichen 
Majestät kommen , sind: 
1. Gegenstände der Gesetzgebung. 
2. Anst ellung der obcJ'Cn Beamten . 
3. Gehaltserhöhungen. 
4. Nachsuchungcn um grösserc Geldverwilligungen zu Verbesserungen , zu 

Untcrsti\tzungen. 
5. Beschwchrdcn einzelner Untcrthanen. 
6. Vollziehung der General Etats. 
7. Pachtbestätigungen. 
8. Vererbbepachtungen . 
9. Ausscrordentliche polyzeyliche und provisorische Maasrcgeln. 
ad. 1. Kann, wenn nicht ganz ausserordentliche dringende Fälle eintret en, 
bis zu den Winterquartieren ausgesetzt bleiben . 
ad. 2, 3, 4. Gleichfalls. 
5. Diese gehen der Regel nach zurück in die Departement s, als General 
Direktorium, Justiz Departement und können in dem jedesmaligen Pleno 
desselben zum Vortrag gebracht werden. 
6. Kann in der Campagne vorgenommen werden , bey der Einrichtung muss 
jedoch auf die besonderen Umstände Rücksicht genommen werden . 
7. und 8. Kann bis zu den Winterquartieren ausgesetzt bleiben . 
ad. 9. Müssen vom General Direktorio mit Hinzuziehung des Gouverneurs, 
Grosskanzlers und Chef des auswärtigen Departements er griffen werden.1) 

1 ) Vgl. die „Instruktion für das gesamte Etats Ministerium während der Abwesenheit 
S. M. des Königs in dem gegenwiirtigen Kriege". Charlottenburg, 17. September l 806. 
Gedr. Winter a . n. 0. S. 56 ff. 

• 
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Immediat-Bericht Steins Berlin , den 26. September 1806 
Geh. Stnuunrchiv Dcrlin. llcp. 151 u. Tit. XXI. Nr. 74. Vo!. II Ko nz.cpl unJ Jlcinkonz.t" pt, iilnrk \Onei mmcl e r 
uhwcichend. - 'ucb dem Rciukonzcpt 

Beschaffung der Kriegsmittel. Da clie im Vorjahr aufgezeigten Gelclquelle11 11icht 
mehr a11 sreiclien , 1vircl die Ei11flilirn11g einer allge111ei11e11 , gcsraffclren Ei11ko111111c11ste11er 
11ach e11glischc111 Vorbi ld vorgcschlngc11. Pri11zip der Selbstci11 scl1iit:1111g aus etliisclie11 
Griimlen empfolile11. l\ fitwirk1111g der Bestc11crtc11 bei clcr Priifung der 8 tc11crcrkliiru11ge11. 
Ei11kiir1ftc aus lfr11111ovcr. J\fo/11rn11g :11 größter Sparsamkeit im llecresclal. Ver
rr1imlcnrng cles Trosses zur Vcrmeic/1111g u1111ötiger .Ausgaben, Venver1clu11g der er
sparten Geleier zur Vcrbcsscrnr1g cler A usrii st1mg 1111cl Vrrpflrg1111g drs ge111ci11c11 
Solclarcn. 

Die im Oktober 1805 von mir vorgeschlagenen ausserordentlichcn Quellen 
der E innahme zur Bestreitung der Krieges Kost en waren : 
a) Gleichsetzung der Tarifsätze des Ost- und Westpreussischcn Tarifs mit 
denen der übrigen Provinzen , und die c Gleichsetzung i t seit dem lten 

cptembcr a. c. zufolge der Vernrdnung d. d. Berlin den 22 t en May 1806 
erfolgt und vom 1 t en Scptembe1· an zur H ebung gekommen; 
b) E inführung einer moclificirten Accisc in Süd- und Icu-0 tprcu sen ; 
hierzu ist der Plan mit den bcydcn Provinzial Mini ters von Voss und 
von chrocttcr verabredet und wird Ew. König!. Maj. in Kurzem vor
gelegt. 
c) Allgemeine La nd Trank t euer, die noch nicht eingeführt ist, wegen der 
\Vi<lcrspriichc, welche die Stände verschiedener Provinzen entgegen ge
setzt und weil bcy den Hcbungsform e11 mancherlcy Schwierigkeiten sich 
find en. 
d) Einführung eines rcalisirbarcn Papiergeldes, welches durch das Edict 
vom 4tcn Februar 1806 erfolgt ist , und welche Hülfsqucllc noch gegen
wärtig benutzt w.ird. 
e) Anlcyhen , deren Betrag zum R eali ations Fonds der Trc orschcine be
sti1runt worden ist. 

Da die hier aufgezählten Hülfsqucllen grösst entheil ber eit s benutzt incl ; 
da auf ausländische Anlcyhcn vor jetzt gar nicht zu rechnen i. t , indem 
H essen-Kassel selber waffnet und in Sachsen der Capitalist wegen der 
<lrohcndcn Gefahr des Krieges ciu Geld zurück hält ; da ferner, nach 
m einem über den Zu tand der Banquc im verflossenen Frühjahr abge
stattet en Bericht, dieses Institut j ede inländische Anleyhc hinrlcrt. 

nter diesen Umstände ist es nöthig, zur Einführung einer Abgabe zu 
schreiten , die möglichst productif ist , das ganze National Vermögen mög
lichst gleichförmig trifft. Die es i t eine 
Krieges Steuer vom ganzen E inkommen jedes Bewohner s der Monarchie. 
Folgendes spricht für die Einführung einer solchen Abgab<' 

a) sie trifft allgemein alle Quellen des National Vermögens, und m au kanu 
sich ihr nicht entziehen welches der Fall bcy Consumtions Abgaben ist ; 
b) sie ist daher auch productif und hilft den Bedürfnissen de Krieges 
möglichst ab ; 
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c) sie erfordert wenig H ebungskost en. 
Diese Abgabe ist b ereits seit geraumer Zeit in d er Ocstcrreiehischen Mo
narchie eingeführt, und H . Pitt brachte sie den 9ten Januar 1799 in 
England unter dem Namen lncomc Tax in Anwendung. 
Er legte folgende Thatsachcu bcy der Berechnun g ihres Ertrags zu Grunde. 
Pachtertrag oder Landrente von 40 Millionen Acres urbares Land, den 
Acre :w 

zu 12. Schi. 6. p .. 
Gewinnst der Pächter 
Zehenden ..... 
Bergwerke , inländische Navigation, Holz 
Häuser . . . . . . . . . . . 
Handwerker 
Rente vom Lande in Schottland 
Besitzungen in ·w estindien 
Zinsen aus öffentlichen Fonds . 
Handelsgcwinnst von dem im fre mden Handel st ecke n

den Capital . . . . . . . . . . . . . 
Handelsgewinnst vom inländischen Handel . . . . . 

Liv. Stcrl. 
25 Millionen 
19 
5 
3 
6 
2 
5 
5 

15 

12 
18 

US 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Millionen 

Da die lncomc Tax nur die Per sonen , so 200 L. St . Einkommen hatten , 
traf, diej enigen , so wcuigcr hatten , aber in einer sehr geringen Proportion , 
so b erechnete H err Pitt 102 Millionen als ein mit 10 p % zu best eu erndes 
National Einkommen. 
Die Abgabe ertrug 

Ao. 1800 . 
" 1801 

5 601 624 L. St. 
5 743 150 L .St. 

Da der Prc ussischc Staat in ruhigen Zeiten einen hcdcu Lenden Ucbcrschuss 
der Einnahme über die gewöhnlichen Ausgaben hat, und da die Vermögen s 
Steuer wegen ihrer zu erwartenden Höhe einen nachtheiligcn Einfluss 
auf Production, Bildung der Capitalien u sw. hat , so müsst e ihre Da uer 
auf die Dauer d es Krieges, höchst en s auf ein J ahr u ach demselben ein
geschränkt und ihre Einführung von d em Besc.bluss des Krieges abhängig 
gemacht werden. 
die Vermögen s Steuer würde das E inkommen vou alle m in der Prcussischcn 
Monarchie liegenden nutzbarem Eigcnthum betreffen , das E inkommen 
ent st ehe aus : 
1. dem Grundeigcnthum an Land und Häusern nach Abzug der darauf 
haftenden Lasten; oder 
2. dem Gewinnst von Domainen und Privat Pachtungeu , 
3. oder Capitalien, 
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4. oder einem Amt, 
5. oder einem Gewerbe, 
6. oder dem Handel. 
Das aus diesen Quellen entst ehende Einkommen würde Jll folgender 
Progession b est euert: 

1. alles Einkommen unter 100 l"t. bleibt frey. 
2. v on 100 b i 200. l p % 
3. von 200 bis 300 . 2 
4·. von 300 bi. 600 3 

" 
5. von 600 bis 800 . 7 
6. von 800 his l 000 10 

" 
7. von 1 000 bis 5 000 12 

" 
8. von 5 000 bis 10 000 15 

" 9. von 10 000 bis 20 000 20 
" 10. von 20 000 b is 30 000 25 

11. von 30 000 bis 40 000 . 30 
" 

\Vas das V erfahren bey der Ausmittclung des E inkommens anbetrift, so 
kaun man 
entweder durch öffentlich e Beamte oder Districts Dcputirte das V er 
mögcn und Einkommen ausm.itteln lassen un<l den Best euerten den \Vcg 
an eine hierzu ernannte zwcytc Instanz vorbehalten ; 
oder, man kann es j edem Hausvater zu Pflicht mach en , unter der Ver
pflichtung der eydlichen Bestätigung anzugeben und Bestrafung der 
Verheimlichung mit dem doppelten Steuerbetrag; die Prüfung dieser 
Angaben gewissen Districts Commissarien übertragen und eine zweite 
Instanz b est ellen , an welche die Beschwerde über die F estsetzungen 
der District s Commissarien gebracht werden kann . 
Der letztere W cg scheint mit der vorzüglichst e; er bewei t von Seiten 
der Hegierung das Zutrauen zu der Moralität und Vaterlandslieb e der 
Nation, das sie verdient ; er erleichtert das ~cschäft, indem es j cdem 
eiJizclncn Familien Vater zur Pflicht gemacht wird, den Betrag seines 
Einkommens darzust ellen , und den District s Behörden nur die Prüfung 
dieser Angaben übrig bleibt. 
E s würden demnach in jedem landräthlichcn Crayss eine aus dem Land
rath, den Crayss Deputirten und ein paar Dcputirten aus den übrigen 
frcycn Gutsb esitzern best eh ende Commission ernannt und b est ellet. 
An diese reicht j eder Gutsbesitzer und ländlich e Einsasse die Declaration 
seines Vermögens versiegelt ein , wozu d ie gedruckten Formularicn ver
theilt werden können . 
Die Cr assybehörde prüft jede Dcclaration und kann ilue nähere Ber ichti
gung durch Kaufbriefe, Taxen u .. s.w., auch ihre eydlich e Bestätigung 
fordern. 
In den Landstädten wird eine aus einem Mitgliede des Magii; trati; und 
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einigen Deputirtcn der Bürgerschaft best ehende Commission gebildet, der 
jeder Einsassc seine Dcclaration cimcicht und die von ihr geprüft und 
festgesetzt wird. 
Solche F a milien , die notol'isch zu del' niedrigst en Classc gchöl'en und nur 
1 Thalcr geben, würden von den Districts Behörden ohne weiterer nähere 
Declaration des Steuerpflichtigen fixirt. 
In der Provinz wird eine Provinzial Behörde, so aus dem Kammer Präsi
denten, dem Stände Dircctor, einem Deputirten aus dem Stand der frcyc11 
Gutsbesitzer und einem aus den städtischen Eingesessenen b est chct, 
constituirct, welche die Beschwerden der Best euerten dcfiuitif ent scheidet . 
In den Handels und See Städten, als Berlin, Breslau, Danzig u .s.w„ und 
in den Fabriquen Städten Schlesiens wird das Einkommen des Handels
standes von einer besonderen aus der Kaufmannschaft und einem Mit
gliede des Magistrats bestehenden Commission nach den näher ge
prüften Declarationcn der einzelnen Kaufleute festgeset zt. In den 
Städten, wo Banco Comptoirs sind, ist der Banco Dircctor ein Mitglied der 
Commcrcial Commission . 
Niemand karu1 sich der Verbindlichkeit, als Mitglied bey einer Commission 
angest ellt zu werden , entziehen . 
Sämtliche bcy der R egulirung der Besteuerung des V crmögens vorkommen
de Geschäfte ~verdcn mit der grösst cn Verschwiegenheit b ehandelt, und 
j eder Mangel derselben , so sich die bey dem Geschäft concurrircudcn P er
sonen zu Schulden kommen lassen , uachdrücklich bestrafet. Da ührigellS 
j edc Provinz ihre eigenen Rustical und Dominial V crh~iltnissc und ihre 
eigene ständische V crfassung hat, so entwüft jeder Provinzial Minister 
eine besondere Instruction 
1. für die Steuerpflichtigen über das, was sie hey ihrer Dcclaration zu 
Lcobachtcn haben , 
2. für die Commissioncn , die Art ihrer Zusammensetzung und das Ver
fahren , so sie bcy der Prüfung der Declar ationen zu beobachten haben. 
Man muss nur möglichst die Sache zur Angelegenheit aller Staatsbürger 
machen , ihnen Zutrauen zeigen , ihnen Theilnahme und Mitwissenschaft 
einräumen und das Unangenehme der Dienstformen und des Zwangs 
auf j ede Art vermeiden. 
Das ganze Fixations Geschäft würde sich unter 12 Provinzial Behörden 
und ppter 230 ländliche Distriets Behörden verthcilen - indem . ich an
nehme, dass von den 1000 Städten der Monarchie 200 Städte nicht in 
Betracht kommen . 
Die Regeln, nach denen die Wahrheit der Dcclaratiouen des Eigent.hurm 
von den dazu bestellten Crayss und Provinzial Behörden zu beurthcilcn , 
lassen sich hier nicht vollständig vortragen , weil sie aus den Provinzial 
Verfassungen des Eigenthums, Gewerbes u .s.w. hergenommen werden 
müssen , ich werde mich also a uf einige allgemeine Betrachtungen ein
schränken. 
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Das reine Einkommen wird besteuert, nicht die Brutto Einnahme; es 
werden also abgesetzt, Schulden, Real Kosten etc. 
Die Schulden auf der einen Seite des Gutsbesitzers constituiren auf der 
andern Seite einen Theil des Vermögens des R ent enierers. 
I st das Land oder Grund Eigenthum verpachtet, so legt man den Pacht
ertrag zu Grunde ; wird das Land vom Eigenthümer selbst benützt, so 
beurtheilt man seinen Ertrag nach der bekannten Benutzungs Art jedes 
Districts. 
Bewohnt j emand sein Haus selbst; so wird es n ach dem sonstigen ge
wöhnlichen Mieths Ertrag abgeschätzt. 
Gehälter der Staats und Communitats Beamten ergeben sich aus den 
Emolumenten Tabellen . 
Bey der Best immung des Ertrags einer Fabrique nimmt· man den des 
letzten Jahres. Sachverständige aus dem Gewerbe treibenden Stande 
können von den Behörden zur Beurtheilung der Declarationen der Ge
werbetreibenden zugezogen werden. 
Die zur Einführung der V ermögcns Steuer erforderlichen Vorarbeiten wer
den vielleicht vier Monate erfordern , und es kann die Banque nach ihrem 
gegenwärtigen Zustande dem Staate auf die Vermögens Steuer eine 
Million vorschiessen , die ihr nachher aus der Einnahme wieder ersetzt wird . 
Der Ertrag der Vermögens Steuer kann berechnet werden: 
entweder, indem man die Summe der Familien Väter aproximatif ver· 
thcilt unter die Classen, so bey der Vermögen s Steuer zum Grunde liegt, 
oder indem man das National Einkommen berechnet nach den That· 
sachen, die zu der Kenntniss der Regierung gekommen sind. 
Beyde Wege sind eingeschlagen , und es giebt der erste folgende Resultate. 
Die Population der Preussischen Staaten best ehet aus 12 Millionen Menschen 
und , auf j ede Familie 5 P ersonen gerechnet , aus 2 400 000 Familien. 
Zur mehrern Sicherheit rechne ich 1 Million Familien als nicht besteuerbar 
mit der V crmögens St euer ab und vertheile die übrig bleibenden 1400 000 
Familien unter folgende Classen , nemlich 

8 Familien zu 40/m rt. Einkommen be-

12 
30 
60 

500 
6 000 
7 000 
8 000 

278 390 
4.00 000 
700 000 

st euert mit . . . . . 30 p % geben 
Familien zu 30/m rt. 25 p C. 
Familien zu 20/m rt. 20 p C. 
Familien zu 10/m rt. 15 p C. 
Familien zu 5/m rt. 12 p C. 
F amilien zu 1000 rt.. 10 p % . 
Familien zu 800 rt. 7 p C. 
Familien zu 600 rt. 4. p C. 
Familien zu 300 rt. 3 p C. 
Familien zu 200 rt. 2 p C. 
Familien zu 100 rt. 1 p C. 

-----
1 400 000 Familien Ertrag der Vermögens Steuer 

96 000 
90 000 

120 000 
90 000 

300 000 
600 000 
392 000 
192 000 

2 505 510 
1 600 000 

700 000 

6 685 510 
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Obige Berechnung giebt einen Total Ertrag des National Einkommens 
von 

254· 297 000 rthlr. , 
und die Abgabe w ürde dieses Einkommen noch nicht mit 3 p % treffen. 
Die Berechnung des National Einkommens nach den Thatsachen, die zur 
Kcnntni~s des statist ischen Bureaus gekommen, gicbt folgendes Resultat 
1. Ertrag des Grund Eigenthumf:. . . . . . . . . . . . . 74. 882 238 

nach der Anlage A 1 ) 

2. Ertrag der Fabriquen . . . . . . . . . . . . . . . . 3 200 000 
nach der Anlage B 

3. Ertrag des Handels 
nach der Anlage C 

4. Ertrag der städtischen Grundstücke, Häuser u.s.w. 
nach der Anlage D 

5 543 275 

9 393 720 

Summa 93 019 233 

Der Ertrag der l.• abriquen is t sehr 11icdrig angcnummcu , einige Provinzen 
ganz übergangen , bcy dem Handel ist der der Städte Berlin, Breslau , 
Magdeburg gar nicht in Anrcchnuug gekommen, man kann daher das 
National E inkommen auch uach j ener Berechnungs Art zu 100 Millionen 
Thaler annehmen , dieses mit 5 p % best euert, würde einen Ertrag von 
5 Millionen geben. 
Zu den ausserordentlichcu Quellen rechne ich ferner die Benutzung der 
aus dem Hannövcr 'sch cn erfolgenden Landes Einkünfte. 
Dieses Land hatte ein aus 18 000 Mann bestehendes, mit einer sehr zahl
reichen GcneraliUit versehenes Militair von allen \Vaffcn ; 
es hatte einen zahlreichen Hofstaat und auswärtige Gesandte ; 
es hat endlich zwar eine Schuldenmasse von ppter 12 Millionen , deren 
Rückzahlung jedoch bis 11ach dem Kriege m an suspcndircn und nur die 
Zinszahlung fort setzen kann. 
Das Militair ist eingegangen ; der Hofstaat und das auswärtige Departe
m ent haben sich vermindert. 
Mau müsste also die dabcy gemachten Ersparungcn und die zur Schulden
Tilgung bestimmten Fonds zur Haupt Feld Kriegs Cassc einziehen und 
sie zur Bestreitung der Krieges Bedürfnisse verwenden, hingegen . ich auf 
die r ichtige Verzinsung der Schulden einschränken. Ich schätze diese 
Quelle der E innahme auf l Million. 
Die Organisations Commission müsst e ferner in ihren Finanz Operationen 
schleuniger fortschreiten , ich glaube besonders, dass durch die indircct cn 
Abgaben und Zölle mehr als Lisher erlangt werden könnte. 
Dieses sind die Quellen der Mehl'Cinnahmen, so aus den inncrn Kräften 
des Staats erfolgen können , da sie aber nicht ausreichend sind, um die 
Kriegeskostcn zu bestreiten oder die Ausfälle an der gewöhnlichen Ein-
- ---------------------
1
) Auf die Wiedergabe der Anlagen wird hier verzicht et. 
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nahmc, so durch feindliche lnva ioncn der Preu sischen westlich en Pro· 
vinzcn entst ehen können, zu decken , so wird man , 

auf Subsidien und auf Beobachtun g der grösst cn Sparsamkeit bcy 
dc11 Militair Ausgaben, 

ernstlich und kräftig b edacht uchmcn müssen . 
Bcyde Hülfsmittel liegen ausser dcu Gränzen meines Gcschäftscrays~cs . 

Ich kann jedoch den Wunsch nicht unterdrücken , da~s j ede unnüt ze Aus
gabe, z. B. Tafelgeldcx für nicht gehaltene Tafeln, Rationen für nicht 
existirende Pferde, Übernahmen überflüssiger, nur aus Unruhe und eu
gierde mitgehender P ersonen auf den F eld Etat, vermieden ; da s eine 
Verminderung an Pferden , Knechten , Wagen, die die Beweglichkeit der 
Armee lähmen , die Krieges Kost en ungeheuer erhöhen , die An chaffuu g 
der Fourage Vorräthe unmöglich machen , eingeführt werden möge. Die 
Armee hat 29 600 Knechte, gebraucht 6 300 Wispel Mehl und 282 376 
\Vispel H afer in acht Monat eu. 

ollte nicht die gegenwärtige intuitive Erfahruug die · rothwcndigkcit und 
Au führbarkeit einer Verminderung der richt Combattanten au Menschen 
und Pferden bey den Armeen augenfällig erweisen; sollte man nicht Mittel 
finden , denjenigen , der sich einige Entbehrungen zur Erreichung höherer 
Zwecke müsst e gefallen las cn , aus den zu machenden Erspahruugcn 
:w entschädigen , den Soldaten an Kleidung, Nahrung, u.s.w . zu verbessern ? 
·Sollte nicht das Beyspiel anderer Anncen die Möglichkeit einiger hcdcute11· 
den Abänderungen darthun ? 
Wenn Ew. Königl. Maj. den Antrag wegen Einführung der Vermögen :; 
Steuer zu genehmigen geruhen, so muss ich allerunterthänigst bitten : 
über diese Angelegenheit das elbsteigcne Gutachten einiger Staats und 
Finanz Minist er , nahmentlich des Minist er Gr. von Hoym einzufordern , 
so wie über die Proportion der Best euerung u11d das V erfahren bey der 
Ausmittelung des Einkommens, damit hiernach das Edict entwor fen, voll
zogen und zur Ausführun g gebracht werden ka nn. 

Aufzeichnungen Steins 1 ) [Berlin , September 1806J 
Geh . S tool !'.turchiv Dcrliu . R cp. 15 1 u. T il. XX L Nu 71L 

Berechnung des walirscliei11lichcn Ertrags der Ei11ko111111c11stcucr. A us;iige aus der 
Parlame11tsaktc vom 8. Ja1111ar 1799. E11glisclics Vorbildfiir seine cigc11c11 Vorschläge. 

B e r e c lrn u n g d e s w a h r s c h c i n 1 i c h e n E r t r a g s d e r V c r m ö g e n s 
S t e u e r . 
Der Ertrag der V enuögens St euer kann berechnet werden entweder , indem 
man die Summe der Familien Väter aprox imatif vertheilt unter die 
Classen , so bey der Vermögens Steuer zu Grunde liegen , 
oder , indem man das National Einkommen berechnet nach den That 
sachen , die zu der Kenntniss der Regierung gekommen sind. 
Beyde Wege sind eingeschlagen , und es giebt der er st ere folgende Resultate. 
1) Auf Grund derselben die vorstehend nbgedrucktc Denkschrift vom 26. September lß06. 
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Die Population der Premsisehen Staaten best eht aus 12 Millionen Menschen 
und , auf jede Familie 5 P ersohnen gerechnet, aus 2 4·00 000 Familien . 
Zur m ehreren Sicherheit rechne 1 Million Familien als nicht best euerbar 
mit der V crmögens Steuer ab und vcrtheile die übrig bleibenden 1 4·00 000 
Familien unter folgende Classcn. 

8 Familien zu 4.0 000 Thh. Einkommen b e-
st euert . . . . . . . . . . . . mit 30 % 96 000 

12 Familieu zu 30 000 Thlr. Eiukom-
men besteuert . . . . . . . . . „ 25 % 

30 Familieu zu 20 000 Thh-. Einkom-
90 000 

meu besteuert . . . . . „ 20 % 120 000 
60 Familien zu 10 000 Thlr. „ 15% 90 000 

4 000 Familicu zu 1 000 Thlr. „ 10 % 4·00 000 
6 000 Fam.ilicn zu 8 000 Thlr. „ 70 % 336 000 
7 000 Familien zu 600 Thlr. 4% 168 000 

282 900 Familien zu 300 Thlr. „ 3 % 2 546 000 
400 000 Familien zu 200 Thlr. „ 2 % 1 600 00 
700 000 Familieu zu 100 Thlr. „ 1 % 700 000 

------
1 400 000 Total Ertrag der Vermögens Steuer 6 146 100 

Die andere Berechnungs Art des Ertrags der Vermögens Steuer ist die 
Ausmittlung des · ational Einkommens selbst , welche folgende Resultate 
giebt .. . . 1) 

Parlament s Acte di e Abgab e vom Einkomm e n b et r e ffend 
d. 9. Janua r 1799. 
§ 2. Die Abgabe betrifft das Einkommen von allen in England Brittischcn 
Unterthanen gehörigen Vermögen - dieses Vermögen bestehe iu 

Die 

Grund Eigeuthum 
oder persöhnlichcu nutzbringenden Rechten , 
oder in dem Ertrag eines Amts, 
einer Pension, 
oder eines Gewerbes, 
oder eines Handels. 
Besteuerung des Einkommens geht 

60ito 65 f 1 
/ 1 ~o 

65:!: and ]
1 

under 70f j /o-, 
70!:- 75f 1

/ , 0 

75:5:- 801. 1/tj;, 
801'.- 85X: 1 fG0 

85f- 90f 1/55 

90f- 951\ 1 /50 

95f- 100f l / 45 

nach folgender Progression: 
100:!'.- 105 %. 1 / 40 

105f-110f 1/ 38 

110:f'.-115 :f'. 1/3G 

1151'.- 120f 1/3.1 
l.20f - 125J: 11~~ 
125f- 130f 1 / 30 

130f-135f. 1 / 28 

135:f'.- 140f 1 /25 

140:t-145~~·------
1) Bricht hier nb. 
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145f-150f 1 / 22 

1501:- 1555: ' /~ 0 
155f -160f 1 / , ~, 
160f-165f 1 

/ 18 

165f-170f 1/ , , 

170f-175f 1/1i; 
175f-180f '!1:. 

180f-185f '/ 11 
185f-190f L/ u 
190f-195f 1/it 
195f-2001. 1/IJ 
200f or \ 1 

upwards J /,„ 

§ 4. Für Kinder, welche Lcy delJ E ltern unterhalten 
der Abgabe vom Einkommen ein Erlass crtheih 

[werden], wird an 

von 60 f-400 f Einkommen für jedes Kind 
von 400 f-999 f . . . . . . . . . . . . 
für j edes Kind unter 6 J ahr uud 3 %, wenn sie 
1000 f-1999 f ............ . 
5000 und darüber . . . . . . . . . . . . 

. .... 5 % 

. .... 4, % 
alle unter 6 Jahr . iml. 
. . . . . 3 11 . 2 p % 
..... 2 u. 1 r % 

§ 8. P cr sohnen, deren Aufent halt zufällig ist in England, sind von der 
E inkommen Abgabe bcfrcyt. 
§ 11. Die Commissairs der auf dcu Wohuunge11 l iegenden AbgalJc11 ver· 
fertigen Verzeichnisse von dc11 P crsohncn , so als Comrnissairs der Laud
taxe angest ellt, und von 10 Persolmen mehr in jedem District, die nach 
den Gesetzen dazu geeignet sind. 
Aus diesen List en werden diejcrugcu P er ;;ohuen gewählt, welche mit der 
Ausführung des Inhalts dieser Act e beschiiftigt sind. 
Die Wählenden sind uaeh der individuellen Englischen Verfas;;un g be
stimmt . 
§ 16. Es soll in jedem District Englands eine Appellat ions Commission 
nieder gesetzt werden , welche die Besclrwehrden gegen das Verfaltrcn der 
Taxation Commissaricn untersucht und entscheidet. 
§ 17. Der Londone r Maire und E ldcrlcutc, die Vorsteher der Ostiml.Comp ., 
der Banque usw. wählen . ech P er ohn en , welche den Inhalt der E i11 -
kommens Actc in A nwendung bringen . 
§ 18. Die 3 Londoner Appellation - Commissarien werden vorn Lord Major, 
von der Banque und von der 0 tind. Comp. gewählt. 
§ 23. Die Commissairs der Grafschaf-tcn müssen ein Vermögen von 10 000 'lt 
besitzen , die der Städte ein Vermögen von 3000. 
§ 31. Die Commissairs können ciu V erfahren eröffnen und ey<lliche V er
nehmungen vornehmen. 
§ 32. Den Commissairs werden noch Surveyor s (Revisoren) un<l lu spectoren 
beygeorduet, um die Vermögens Angaben zu rcvidiren , prüfen u .s.w. 
§ 38. J eder Besitzer eines Hauses r eicht ein Verzeichnis der E inwohner 
eines Hauses ein für eine Declaration seines Einkommens und der ih11 

treffend en Abgabe. 
§ 50. Die Commissairs tragen die Summen aus den Declaratioueu in 
Hauptregist er , welche die Inspectorcn und Surveyors einsehen und prüfen. 
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§ 57. Die eydlichc Bestätigung der Dcclaration durch die Declm·entcn 
soll erforderlichen Falls geschehen. 
§ 60. Die Verzeichnisse der Hausb esitzer müssen durch besondere Sur
veyors r cvidirt werden. 
§ 64. Pcrsohncn, so sich zu hoch angesetzt glauben, Surveyors, welch e 
den Ansatz zu niedrig halten, können appclliren an die Comissioncrs of 
Appeal. 
§ 72. Die Einzahlungen <ler E inkommens Taxe geschehen in sechs Ter
minen , und so wie j eder einzelne Contribucnd fixirt ist , zahlt er. 
§ 77. Das Einkommen soll bestimmt werden nach den Vorschrif-tcn dieser 
Act c und ..... 1) nach der Überzeugung der zur Evaluation be. timmten 
Commissairs. 
§ 79. Einkommen, welches von einer Profession entst eht, soll geschätzt 
werden nach dem 3 jährigen Durchschnitts Ertrag, nach dem Ertrag 
1lcr letzten Jahre. 
§ 92. P crsohucn, welche auf eine b etrügeri sche Art sich rlcn Vorschrifte11 
<licscr Act c entziehen , sollen doppelt best euert werden. 
§ 96. B e. ondcrc Handels Comissaricn, den en der Handelsstand seine 
D cclaration cimcicht, 
§ 97. die diese Dcclaration in Hauptbücher eintragen. 
§ 98. Scheinen ihnen diese Dcclaration nicht hinreichend, so können sie 
von den Declaranten noch eine nähere specifique Nachwcisung des E in
kommen s fod ern. 
Die Parlaments Actc vom 21. Milrz 1799 enthält verschiedene für das Aus
land nicht interessante Bestimmungen, zugleich aber auch die Form11lare 
der Dcclarationcn p. 79. 
R ege l n, um da s Einkommen abz u sc hätze1i. 
l. Einkommen , so vom Land und Erbschaft h errührt. - 1. Fall , wo der 
E igcnthümcr selbst das Land b enutzt - es wird abgeschät'.lt nach der 
Rente, welche nahegelegenes Land von gleicher Güte giebt. 
Abzüge der Grund Steuer, Zinsen , Zehcnden. 
H äuser und Geb äude, so vom Eigenthiimer bewohnt werden , werden ab
geschätzt J1 ach dem Ertrag ähnlicher Häuser ... 
E inkommen des p ersöhnlichen Eigcnthums, Handel, Gewerbe, P ension. 
Man nimmt den wahrscheinlichen Ertrag des letzt en Jahres hie1·bey zum 
Grund . 
Vom Einkommen werden überhaupt abgezogen die Sclrn lclcn einri'l G uts
besitzers, Gewerbetreibenden usw„ 
die Abgaben, so auf den R ealitäten haf-tcn. -
Parlam ents Acte vom 10. May 1799. 
Parlaments Actc d. d. 24. Macrz 1801, welche die Wechsel mit bestcmpclt. -

1) Folgrn einige unlcsrrlir hc Wort r. 
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Beyme an Stein (Auszug Hardenhcrgs) a. 0 . 27. September 1806 
Gf'h . S t11nts 11rch i,· JJcrl in. R cp. 92. JforJ cnbcrg E. 8. Sehr schlecht lcshnrc Dlcis t ift11otizcn 

Das Ultimatum vom 26. September. Preussisclte A ufmarscltplii r1e. Schwierige Ver
liar1dlt1r1ger1 mit E r1glar1d. 

Um Ew . E. au courant der öffentlichen politischen Angelegenheiten zu 
erhalten, bittet er um Erlauhniss, sie ihm von Zeit zn Zeit h[revi] m[anu] 
mittheilcn zu dürfen . 
Erwähnt des Briefs vom Kayser Napoleon an den König 1) , den er einen -
ich möchte fast sagen - zärtlichen Brief nennt. - An einer andern St elle 
hahc er seine gegen Westphalen vorgerückten Truppen zu 1100 Mann 
angegeben. 
E s wurde ihm in der Ant wort vom 26. ein getreues Gcmähldc von dem, 
was Preussen für Frankreich gewesen und gethan und wie Frankreich da
gegen gegen uns gehandelt habe, entworfen und daraus der Schluss ge
zogen da s Pr[eussen] nicht mehr durch bloose platte Worte sich hinhalten 
lassen könne, vielmehr die Forderungen machen müsse, die Stein kenne 2) . 

E s sey nur bey der 3ten die Veränderung beliebt worden, dass statt auf 
einen Congress zu Bcylegung aller Europäischen Händel mir auf eine un
verzügliche zu eröffnende Negociation über alle unsere Differenzen in 
allgemeinen Termini angetragen wird, dass . .. 3) sey beliebt, weil man den 
Krieg für schon angefangen halte und durch jene zuerst beschlossenen 
3 Forderungen N [apoleon] keine Waffen gegen uns, auf die Französische 
Nation zu wirken, in die Hände geben wolle. Eben darum, weil man den 
Krieg als entschieden ansehe, solle die Armee, ohne Antwort abzuwarten, 
vormarschieren und N [ apoleon ], dem dies gesagt, ist nur aufgefordert, 
seine Antwort so zu beeilen , dass sie den 8. Octobcr bey der Armee ein
treffen kann, weil späterhin der Krieg zwisch en beiden gegen einander 
über st ehenden Armeen sch on ausbrechen kann. Zugleich wären d em G. 
K[nobelsdorff] 4 ) eventuelle Befehle zur Abreise gegeben und von allem 
sey den Höfen zu P et er sburg, Wien , London, Dresden und Cassel die 
vollständigst e Mittheilung gemacht, um die fortdauernden Besorgnisse, 
dass es l IDS mit dem Kriege kein Ernst sey, zu heben. Bey der Armee sey 
alles so angeordnet , dass sobald alle Truppen ... r.), dies sey vorläufig auf 
<lcn 4. October best immt, wo die Armee des Königs, des F. Hohcnlohe 
und des Gen. R üchel nach einem das Ganze umfa senden Plan ihre Ope
rationen anfangen sollten 6) . Nun müssen auch die Truppen in Ost -, Neuost
und Süd-Preussen mobil gemacht werden , wozu das letzte Geld anzu
wen den scy. 

1) Vom 7. September 1806, in dem Napoleon die Demobilisierung des preussiseb cn Heeres 
forderte. 
2 ) Vgl. oben S. J llf. 3) Unleserlich. 
4) Preussiseh cr Gesandter in Paris. 5) Unleserlich. 
ö) Von Einheitlichkeit wnr allerdings um diese Zeit im prcus, isch cn Hnnplqunrlier uicbt 
mehr die Hede. Nachdem durch den ilberrnsch end schnellen Anmarsch Nnpoleo11s der 
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28. September 1806 
Man habe in London unser e Eröffnung sehr kalt aufgenommen, verlange 
die unbedingte H erausgabe von Hannover und lasse ich von Subsidien 
gar nichts merken ... 1). England denke zwar von unserer Lage zu profi
tircn , desto nöthigcr scy es, dass wir nur nicht angreifen. Inzwischen 
konnten wir . .. 2 ) und es Russland üherlaRsen , uns be!5sere Bedingungen 
au szuwirken. 

Zwey Iden: 1. Tresor Scheine zu 1 rthb·. 
2. Domaincn Pfand Brirfr. 

Be merkungen Steim zu Altenst eins „ E ntwurf einer Dcuksclu-if-t über 
„ Die des Königs Majestät v01·zuschlagende V eränderuug in der Ver
fassung" 3 ) [Berlin], 6. Oktober [l.8061 
Geb. S tfluUorchiv Ilcrlin. HC'p. 92. Altcn stt iu . A. 111 . (1 

Bildung eines S taatsrats. B eurteilung des Königs . 

E s existirt kein Staat, wo nicht da. Oberhaupt desselben mit den 
V orstchcrn der Hauptverwaltuugszwcigc zu Ra thc geht 11 n d hiernach 
seine Beschlüsse fasst. 
Auch im Preussischen Staat haben wir einen Staat srath, nämlich das 
Cabinct, wo H c1-r v . Bcym e Minister des Innern, Herr Cabinctsrath 
Lombard Minister der auswärtigen Angelegenheiten , der Obrist v. Klei st 
Minister des Kriegs Departements i st. 
Diese Behörde ist fehlerhaft const ituirt, da sie alle Gewalt uud keine 
V crantwortlichkeit hat. 
E s würde also nur darauf ankommen, den König zu bestimmen, einen mit 
Verantwortlichkeit versehenen, zwcckmässig organisirtcn und subjektiv 
gut gewählten Staatsrath zu bilden. 
Die in dem Aufsatz erwähnten Regenten Tugenden werden etwas gelähmt 
durch Leerheit, Trägheit und einen Mangel an Erhabenheit und Grössc 
in den Gesinnungen, und daher kommt es, dass der König seine politischen 
V crhältnisse gegen Frankreich ganz falsch seit 1799 bcurtheilt hat. 
Ich hin mit dem Verfasser des Aufsatzes cinvcrstaudcn , 
a) dass der Staatsrath unmittelbar mit d em König in Verbindung stehe, 
h) dass die Zahl der Mitglieder auf die Chefs der Hauptverwaltungszweige 
eingcschr~inkt werde, 
c) dass nur die allgemeinen Staatsangelegenheiten oder Beschwerden em 
zelner Unterthanen vor den Staatsrath gebracht werden. 
Ich würde aber nicht zur Aufhebung der Generaldirektorii rathen . Der 
Staatsrath würde alsdann mit der Leitung des Allgemeinen und dem Detail 

erst e Feldzugsplnn (Vorstoss über den Thüringer Wald) vereitelt war, fehlte es nn einem 
klaren \Villen und einheitlicher Fiihru ng. Vgl. Lettow-Vorbeck, Der K ri eg von 1806/7. 
1

) Das folgende unleserlich . ~ ) Unleser lich. 
3) Die Denkschrift AHenst!'ins hci Winter n. 11. 0 . J. S. 62 ff. 
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der Ausführung und der Verwaltung in Domänen-, Contributions-, Militair
u.s.w. Sachen überladen werden. Sollen diese Angelegenheiten durch 
einen dirigirendcn Rath statt durch einen Provin:t.ialminist er geführt 
werden , so sehe ich 11icht ein, dass hierdurch etwas anderes als eine V rr
ändcrung des amcns gewonnen würde. 
Der Gcschäfrs Crayss des Staatsraths muss allein Leitung des Allgemeineu 
bleiben, z. B. er priift und entscheidet über das in Südpreussen einzu 
führende indirekte Abgabensyst em - ist dieses entschieden , so bleibt 
das würl<lich sehr ausgedehnte Detail der Ausfi.ilirung dem Chef des Ac
cisedepartem ents überlassen. 
Der Würkungscrayss der Kammern kann allerdings vcrgrösscrt und die 
Departements von vielen Formen und vielen Eingaben entlastet werden. 
Ich halte es sehr bedenklich , dass der König Besehliissc fasse, ohne vor
her gegangenen Vortrag im Staatsrath und ausser dem Staatsrath -
dieses wird Gelegenheit geben zu einer Geschäftsbehandlung, wodurch 
der StaatHath umgangen und eine Influenz der Hiuterthürc veranlasst 
wird. 
Was den Überga11 g von der Cabinctsregicrung zum Staatsrath a nbetrifft, 
so würde dieser . ehr erleichtert, wenn der König sich entschlösse, das 
Cabinct von sich zu entfernen und mit einem Minist er der auswärtigen 
Angelegenheiten und einem der inneren Angelegenheiten zu arbeiten . 

Immediat-Bericht Steins Berlin , den 8. Oktober 1806 
Geh. S tuntsnrcl1iv n crlin. Hcp. 15 1 11. Nr. 7·L Ausfcrtig1111g 

B etr. die A usgabe vo11 Domü11 e11pfa11clbrr:~fc11 zur Brzahl1111g der A r111 cclicfcn111gc11. 

Ew. Königliche Majestät haben. mir in der guädigst cn Cabinet s Ordre 
vom 2 t cn d . M. befohlen , die Idee einer Anleihe auf die Domainen mittelst 
Ausfertigung von Pfandbriefen iJl nähere Erwägung zu nehmen . 
In soweit diese Pfandbriefe nur als Zahlung Mittel bey den Krieges 
Kost en angewendet werden , hin ich von der Ausführbarkeit und Nütz
lichkeit der Operation vö!Jig überzeugt. Für den Staat darf keine andere 
Einnahme Quelle mit Kost en und Zeitverlust eröffnet werden , um die 
Lieferungen an die Armee zu be:t.ahlcn, und die Pfandbriefe werden auf 
so viele einzelne Empfänger vertheilet, dass eine Bedrückung für die Untcr
thanen nicht ent t chen kann. Denn da sie zinsbar und mit einer voll
ständigen Special Hypothek ve1·sehcn sind , so werden diejenigen Emp
fänger, deren Bedürfnisse baares Geld erfordern, bcy den Geld E igen
thümcrn ihrer Provinz zu diskontircn leicht Wege finden. Auch werde 
ich den Gang der Sache ununterbrochen beobachten, um, in so weit die 
Umstände es erlauben , diese Papiere bcy den Banco Comtoirs diskontiren 
zu lassen. 
Auf die bestehenden Geld Institute wird die Operation wenig influiren ; 
auf die Credit Syst eme höchst ens nur insoweit, dass ihre Pfandbriefe 
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dem Pari näher gebracht werden ; auf die Banquc und Seehandlung mehr, 
doch unschädlich für sie, weil sie ohnehin darauf gefasst seyn müssen, 
dass ihr die Gelder, die von den Geld Eignern an die neuen Pfandbriefe 
gelcgct werden möchten , successiv entzogen werden . 
Was die der Sach e zu geb ende Form betrifft, so h aben mich die Incon
venienzien , die von einer Verbindung mit den adelichen Crcdit Syst emen 
unzertrennlich sind, bestimmt, davon abzust ehen und Ew. Königl. 
Majestät eine andere Art der Ausführung in Vorschlag zu bringen. 
Die vom Kriegs Theater entfernten Provinzen Ostpreussen und Lithauen, 
der en Domainen man mit einem r einen Capitals W erth von 20 Millionen 
Thaler annehmen kann, würden für j etzt hinreichenden Cr edit gewähren. 
Ob man sich auf diese Provinzen beschränken könne, wird von dPr Dauer 
des Krieges abhängen . 
Dieses vorausgesetzt, glaube ich , Ew. Königlichen Majestät folgende Mo
dalität en bey Ausfertigung der Pfandbriefe zur gnädigst en Genehmigung 
unterwerfen zu können. 
1. E s werden zur Bestreitung der Kriegs Bedürfnisse als Zahlungs Mittel 
für die Lieferun gen an die Armee Staatsschuldscheine ausgefertigt, denen 
für Capital und Zinsen , ausscr der allgemeinen Garantie des Staats, eine 
Special Hypothek auf die landesherrlichen Domainen iu den beydcn 
Kammer Departements Ostpreusscn und Lithauen angewiesen wird. 
2. Diese Staatsschuldscheine werden Domainen Pfandbriefe genannt. 
3. DPr Capit als Werth der zur Spezial Hypothek festgeset zt en Domaineu 
wird n ach den letzten Pacht ErtTägen zu 5 Pro Cent besti mmt. 
4 .. Der Betrag der auszufertigenden Domainen Pfandbriefe r ichtet sich 
nach der Summe der Krieges Bedürfnisse, doch wird höchstens nur <li e 
Hälfte des \V erths der Domainen mit Pfandbriefen belegt . 
5. Die Domainen Pfandbriefe werden 
a) auf Summen von 25, 50 und 100 rth. gest ellt, 
b) sie werden auf dem Formular Nr. I unter der Unter schrift des Gross 
Canzler s v . Goldheck und des Staat s Minist ers Freyh errn v. Schroetter 
vollzogen und hiernächst 
c) in ein Regist er eingetragen, welches bey dem General Directorio nach 
dem Schema No. II geführet wird. J edes zur Spezial Hypothek consituirtc 
Domainen Amt hat in selbigem sein F olium. 
d) Die Eintragung geschiehet von Commissarien , welche, dass sie ge
sch ehen , mit ihrer Unterschrift auf dem Pfandbrief attestiren. 
6. Die Pfandbriefe sind zehn Jahre nach der Ausfertigun g zahlbar. Doch 
behalten Seine Majestät sich vor, mit der successiven Ablösung derselben 
ein Jahr n ach Beendigung des Krieges vorzugeh en. Die jährlich ab
zulösende Summe und die F orm der Ablösung wird besonder s bekaru1t 
gemacht werden. 
7. Da die Krieges Bedürfnisse an die Liefernden in allen Provinzen 
der Monarchie auf diesem Wege bezahlt werden , so erfolgt die Zuriick-

9 
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bezahlung für die einzelnen Provinzen in der Departements Stadt, wo 
die Domainen Casse sich b efindet . 
8. Dieser Zahlungs Ort wird in jedem Pfandbriefe ausgedrückt. 
9. Die Domaineu Pfandbriefe sind zu 4. pro Cent zinsbar. 
10. Die Zinsen werden jährlich im Monat Dezember bey der Domainen 
Casse der Provinz, wo das Capital zahlbar ist , b erichtiget. Doch kann auch 
die Domaincn Cassc einer andern Provinz die Zahlung leisten. 
11. Die Zinszahlung geschiehct gegen Production des Pfandbriefes mittelst 
Abst cmpclung auf demselben . 
12. Die Wiederh erstellung und das Aufgebot beschädigter oder ver
lohrner Pfandbriefe erfolgt nach den Vorschriften , die das Gesetz h ey den 
auf j eden Inhaber lautenden Papieren angeordnet hat. In Betreff der 
nach vollendet em Kriege oder mit E intritt des angenommenen Termins, 
den ltcn Dccbr. 1816, anzufangendcn Realisation lässt sich in diesem 
Augenblick n och nicht s Näheres anordnen . Ich setze jedoch voraus, 
dass entweder mit dem ltcn Decbr. 1816 die zur Realisation erforderli che 
Summe b ereits gesammelt, oder dieser W eg der Pfandbriefs Ausfert i
gung auf die Domainen als Anleihe für den Staat zweckmässig zu b c
nut:.::cn seyn wird , woran in friedlichen Zeiten sich nicht im geringst eu 
zweifeln hisst . 
Ew. Königlichen Majestät weiteren Befehlen in dieser Angelegenheit seh e 
ich 1rnnmchr ehrfurchtsvoll cntgegeu. 




